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Vortrag im Rahmen
des KWK-Fachseminars

am 27.02.2015 in Freiburg

Markus Gailfuß
BHKW-Infozentrum / BHKW-Consult
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Förderung der Investition
Mini-KWK-Impulsprogramm

• Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG)

• KWK-Gesetz (KWKG)

• Energie- und Stromsteuergesetz

• Mini-KWK-Impulsprogramm



2

Mini-KWK-Förderung
Mini-KWK-Impulsprogramm
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Förderung der Investition
Mini-KWK-Impulsprogramm

• Neue Richtlinie zur Förderung von KWK-Anlagen bis einschließlich 
20 kWel auf dem Gebiet der BRD gilt seit dem 1.1.2015

• Änderungen

• die Basisförderung im kleinen Leistungsbereich wurde 
angehoben

• Bonusförderungen für besonders energieeffiziente Mini-KWK-
Anlagen wurden eingeführt 

• Bonusförderungen sind nur mit der Basisförderung erhältlich

• technische Anforderungen vereinfacht

• förderfähig ist die Neuerrichtung von KWK-Anlagen in Bestandsbauten 
(erbaut bzw. Bauantrag gestellt vor dem 01.01.2009)

• weite Definition der KWK-Anlage gemäß KWK-Gesetz – auch Biomasse-
KWK-Anlagen können gefördert werden, jedoch nicht, wenn deren 
KWK-Strom eine EEG-Vergütung erhält.
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Förderung der Investition
Mini-KWK-Impulsprogramm

• Antragsberechtigt sind Privatpersonen, freiberuflich Tätige, KMU, 
Kommunen, gemeinnützige Investoren und große 
Energiedienstleistungsunternehmen, wenn sie den Antrag für eine Anlage 
im Auftrag der zuvor genannten Antragsberechtigten stellen.

• die Anlage muss im Regelfall mindestens 7 Jahre betrieben werden

• Förderungen nach dieser Richtlinie sind untereinander und mit anderen 
(öffentlichen) Förderungen in gewissen Grenzen kumulierbar –
es gelten jedoch Einschränkungen sowohl für Private als auch für 
gewerbliche Mini-KWK-Anlagenbetreiber
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Basisförderung
Vergleich der Förderhöhen

1.350 €

1.900 €
+ 40 %

2.340 €

3.000 €
+ 28 %

2.700 €

3.400 €
+ 26 %

3.150 €

3.500 €
+ 11 %

Quelle: www.mini-kwk-impulsprogramm.de



6

Mini-KWK-Impulsprogramm
Fördervoraussetzungen

• Fördervoraussetzungen Basisförderung

• eingesetzt in Bestands-Gebäuden, für die vor dem 01.01.2009 ein 
Bauantrag gestellt wurde

• elektrischer Leistungsbereich der KWK-Anlage 
bis einschließlich 20 kW 

• Anlage wird über einen Wartungsvertrag betreut

• Anlage wird nicht errichtet in einem Gebiet mit Anschluss- und 
Benutzungszwang von Fernwärme

• Stromzähler zur Bestimmung der Stromerzeugung muss vorhanden 
sein (Wärmemengenzähler ist als Bedingung entfallen)
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Mini-KWK-Impulsprogramm
Fördervoraussetzungen

• Fördervoraussetzungen Basisförderung
• Mini-KWK-Modul muss auf der „Liste förderfähiger Mini-KWK-

Anlagen“ des BAFA aufgeführt sein (TA Luft, Effizienzbestimmungen, 
Gesamtjahresnutzungsgrad)

• Vorhandensein eines Wärmespeichers von 60 Liter je kWth maximal 
1.600 Liter (60 Liter statt 70 Liter je kWth, kein Mindestvolumen mehr)

• Steuerung für einen wärme- und stromgeführte Betriebsweise
• Schnittstelle für Informations- und Kommunikations-Technik 

(IKT) bei Anlagen ab 10 kWel

• Durchführung eines hydraulischen Abgleichs für das Heizungssystem 
wenn mit dem Einbau der Mini-KWK-Anlage ein bestehender (Alt-)Kessel 
ersetzt oder ein neuer Heizkessel eingebaut oder die gesamte 
Heizkreisverteilung im zeitlichen Zusammenhang zur Installation der 
KWK-Anlage erneuert wird.

• Einsatz von Umwälzpumpen, die mindestens einem Energieeffizienzindex 
gemäß Ökodesign-Richtlinie von 0,27 (ab 1. August 2015 von 0,23) 
entsprechen.
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Mini-KWK-Impulsprogramm
Fördervoraussetzungen

• Bonusförderung „Wärmeeffizienz“

Die Bonusförderung Wärmeeffizienz wird für Anlagen 
gewährt, welche die Bedingungen der Basisförderung 
erfüllen und zusätzlich
- einen serienmäßigen oder nachgerüsteten (zweiten) 
Abgaswärmetauschers zur Brennwertnutzung aufweisen 
und
- die Durchführung eines hydraulischen Abgleichs für das 
Heizungssystem nachweisen.

Bei Erfüllung der Anforderungen der Bonusförderung Wärmeeffizienz 
wird zusätzlich zur Basisförderung ein Bonus in Höhe von 
25 Prozent der Basisförderung gewährt.
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Mini-KWK-Impulsprogramm
Fördervoraussetzungen

• Bonusförderung „Stromeffizienz“

Die Bonusförderung Stromeffizienz wird für Anlagen 
gewährt, welche die Bedingungen der Basisförderung 
erfüllen und deren elektrische Effizienz (Wirkungsgrad) 
besonders hoch ist. Die Mini-KWK-Richtlinie fordert 
dazu einen elektrischen Wirkungsgrad bei einer elektrischen 
Leistung
- bis 4 kW von mehr als 31 Prozent,
- über 4 kW bis 10 kW von  mehr als 33 Prozent und
- über 10 kW von mehr als 35 Prozent.

Bei Erfüllung der Anforderungen der Bonusförderung Stromeffizienz 
wird zusätzlich zur Basisförderung ein Bonus in Höhe von 
60 Prozent der Basisförderung gewährt.
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Mini-KWK-Impulsprogramm
Liste förderfähiger KWK-Anlagen

• wird regelmäßig aktualisiert
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Mini-KWK-Impulsprogramm
Merkblatt zum Antragsverfahren

• „Merkblatt zum 
Antragsverfahren“ 
am 11.2.2015 veröffentlicht
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Förderhöhen
Übersicht über die Förderung

Quelle: www.mini-kwk-impulsprogramm.de
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Förderung der Investition
Mini-KWK-Impulsprogramm

Quelle: www.mini-kwk-impulsprogramm.de
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Informationsseite
www.Mini-KWK-Impulsprogramm.de
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Technologiedaten und Investitionskosten 
von Motoren

http://www.bhkw2015.de/bhkw2015-bhkw-kenndaten/

http://www.bhkw2015.de/
http://www.mini-kwk-impulsprogramm.de/
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Mini-KWK-Förderung
KWK-Gesetz
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Förderung gemäß KWK-Gesetz 2012
für Anlagen bis 50 kW
• auf 10 Jahre bzw. 30.000 Vollbenutzungsstunden befristete 

Zuschlagszahlung auf den Stromerlös für den gesamten KWK-Strom 
• gefördert wird nur KWK-Strom
• keine Verdrängung von Fernwärme auf KWK-Basis erlaubt
• Förderung des Zubaus von Wärme- und Kältenetzen, wenn 60% 

KWK-Wärmeanteil
• Förderung des Zubaus von Wärme- und Kältespeichern, wenn mehr 

als 50% KWK-Wärmeanteil

• Förderung wird ausbezahlt durch vorgelagerten Netzbetreiber
• Anmeldung nach der Inbetriebnahme bei der BAFA
• vereinfachtes elektronisches Verfahren ohne Verwaltungsgebühren 

möglich (Allgemeinverfügung)
• keine Jahresmeldungen
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KWK-Gesetz 2012 -
Vergütungsregelung (extern)

Einspeise-Vergütung

Strompreis Zuschlagszahlung
nach KWK-Gesetz

Vergütung für 
gelieferten Strom

Entgelte für die 
dezentrale Einspeisung

5,41 Cent/kWh

„Üblicher Preis“
rund 3,4 Cent/kWh 0,05 - 2,2 Cent/kWh
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Üblicher Preis
Historische Entwicklung des KWK-Index

Der Baseloadpreis im vierten Quartal 2014, der für die KWK-Stromvergütung im 
Zeitraum Januar bis März 2015 ausschlaggebend ist, beträgt 3,482 Cent/kWh 

Quelle: www.bhkw-infozentrum.de

http://www.bhkw-infozentrum.de/statement/ueblicher_preis_bhkw.html
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KWK-Gesetz 2012 -
KWK-Zuschläge über Förderzeitraum

1 kW 5 kW 20 kW 50 kW 100 kW 250 kW
3.246 € 16.230 € 64.920 € 162.300 € 141.150 € 321.150 €

…angenommen wurde eine jährliche Vollbenutzungsstundenanzahl von 6.000 Stunden…
Förderzeitraum 10 Jahre

Werte gerundet
Quelle: Berechnungen BHKW-Consult 2014
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Strompreis-Vergütung

Substitution des 
Strombezugspreises

Zuschlagszahlung
nach KWK-Gesetz

Vergütungsregelung für die Stromnutzung im 
Versorgungsobjekt

15-20 Cent/kWh netto
abzüglich EEG-Umlage auf 
Eigenstromverwendung

5,41 Cent/kWh bei Anlagen bis 50 kW

http://www.kwkg-novelle.de/
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Wärme- und Kältespeicher
Fördervoraussetzungen
• die Förderung beträgt bei Heizwasser-Pufferspeicher 250 Euro pro 

Kubikmeter Wasseräquivalent des Wärmespeichervolumens
• Bedingungen:

• mind. 1 m3 Wasseräquivalent oder 0,3 m3/kWel der KWK-Anlage
• Wärme/Kälte des Speichers zu mehr als 50% aus KWK- bzw. KWKK-Anlagen
• Einspeisende KWK-Anlage muss mit Informations- und 

Kommunikationstechnik ausgerüstet sein, um Signale des Strommarktes 
empfangen und darauf reagieren zu können.

• Wärmeverlust weniger als 15 Watt pro m2 Speicheroberfläche
• Antragsstellung bis zum 01. Juli des auf die Inbetriebnahme 

folgenden Kalenderjahres 
(Frist gilt auch für Zuschuss für Wärme- und Kältenetze)
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KWK-Gesetz
Wärmenetzausbau

• für neu verlegte Wärmeleitungen bis zum mittleren Nenndurchmesser 
von 100 mm (DN 100) beträgt die pauschale Vergütung 100,-
Euro je Trassenmeter, höchstens aber 40% der ansatzfähigen 
Investitionskosten.

• Auszug aus den Bedingungen:
• die Wärmeleitung muss über die Grundstückgrenzen (Flurstück) der KWK-

Heizzentrale hinaus gehen
• es muss die Möglichkeit des Anschluss einer unbestimmten Anzahl von 

Abnehmern bestehen
• an das Wärmenetz muss mindestens ein Abnehmer angeschlossen sein, 

der nicht der Eigentümer oder Betreiber der KWK-Anlage ist
• in das Netz muss eine Wärmeeinspeisung von mindestens 60% 

Wärme aus KWK erfolgen (Detailregelungen beachten)
• Wirtschaftsprüfer-Testat
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…vielen Dank

Markus Gailfuß
BHKW-Consult / BHKW-Infozentrum Rastatt
Rauentaler Straße 22/1
76437 Rastatt
07222 968 673 - 0
markus.gailfuss@bhkw-infozentrum.de

http://www.bhkw-consult.de
http://www.bhkw-infozentrum.de
http://www.mini-kwk-impulsprogramm.de
http://www.bhkw2015.de
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Das neue BHKW-Infozentrum –
ab April/Mai 2015 verfügbar

• Übersichtliche Strukturen und Suchfunktion

• Interaktive Tools wie Modulübersichten und 
Beispieldatenbanken

• Aktuelle Berichte und Energiewende-Blog

• Informationen zu Gesetzen und Richtlinien

• 2.000 Seiten und Textdokumente auf www.bhkw-infozentrum.de

© Fotolia / Anatoly Maslennikov

http://www.bhkw-consult.de/
http://www.bhkw-infozentrum.de/
http://www.mini-kwk-impulsprogramm.de/
http://www.bhkw2015.de/
http://www.bhkw-infozentrum.de/
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Email-Newsletter -
Aktuelle Informationen über BHKW und 
KWK

Email-Newsletter des BHKW-Infozentrums
http://www.bhkw-infozentrum.de/service/newsletter.html

http://www.bhkw-infozentrum.de/service/newsletter.html

